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Anlage

zu vorstehender Telexordnung

Gebühren für den Telexdienst

Nr. Gegenstand DM

70,—

I. Telexanschlüsse
Monatliche Grundgebühr für jeden
Telexanschluß.......................................................

Die Grundgebühr ist die laufende 
Vergütung für die Bereithaltung der 
technischen Einrichtungen der Anruf
einheit beim Telexamt und der An
schlußleitung sowie für die Instand
haltung des Fernschreibers und des 
Fernschaltgerätes.

Monatliche Grundgebühr für jeden
Nebenanschluß .....................................................

Die Grundgebühr ist die laufende Ver
gütung für die Instandhaltung des 
Fernschreibers und des Fernschalt
gerätes.

Zuschlag zur Grundgebühr bei Telex
ausnahmeanschlüssen bei einer Entfer
nung (Luftlinie) zwischen dem Telexamt, 
an das der Telexanschluß angeschlossen 
ist, und dem Fernschreiber des Teil
nehmers

35,-

3 bis zu 50 km

4 für jeden weiteren oder angefangenen 
Kilometer .............................................................

500,—

10,-

II. Leitungsgebühren

Für Nebenanschlußleitungen je* 100 m 
Luftlinie, gemessen von Fernschreiber 
zu Fernschreiber................................................................  0,75
für das zweite Adern paar bei vier- 
drähtigen Anschaltungen ......................................  wie Nr. 1

III. Einrichtungs- und Änderungsgebühren
Für das Einrichten und Ändern von 
Fernschreibeinrichtungen werden Ge
bühren nach der Preisanordnung Nr. 848 
vom 2. Dezember 1957 — Anordnung 
über die Preise für Schwachstrom-Mon
tageleistungen — (Sonderdruck Nr.
P 184 des Gesetzblattes) erhoben. Sie 1 
werden berechnet für das Herstellen 
oder Verlegen der Teilnehmerleitungen 
sowie für das Aufstellen, Prüfen und 
Anschalten der Apparate. Die Einrich
tungs- und Änderungsgebühren setzen 
sich aus den Kosten für Arbeiten (Ein
richtung und Abbruch), Fahrten (ein
schließlich Transport) und Material zu
sammen.
Für das Einrichten und Abbrechen 
von Zeitanschlüssen werden Gebühren 
nach Nr. 1 berechnet. Dazu kommen der 
Abbruch von Linien und Leitungen so
wie die Schaltarbeiten in den Telex-

Nr. Gegenstand DM

3 Für den Abbruch gekündigter Telex
anschlüsse werden — ausgenommen bei 
Zeitanschlüssen — keine Gebühren er
hoben.

IV. Schreibgebühren
1 Für jede Minute einer Verbindung zwi

schen Teilnehmern, die an ein Telexamt 
desselben Bezirkes angeschlossen sind 0,10

2 Für jede Minute einer Verbindung zwi
schen Teilnehmern, die an Telexämter 
verschiedener Bezirke angeschlossen sind 0,60

Zu Nr. 1 und 2:

Die Schreibgebühren werden stets dem 
anrufenden Teilnehmer in Rechnung 
gestellt.

3 Zusatzgebühr für die Benutzung
einer öffentlichen Telexstelle je Fernschreiben

oder Rund
schreiben 0,75

V. Rundschreibgebühren
Rundschreiben innerhalb des
Bezirkes in der Zeit von

7—19 Uhr 19—7 Uhr
1 Schaltgebühr je angeschalteten

Teilnehmer ..............................................  0,40 0,40

2 Schreibgebühr je angeschal
teten Teilnehmer je Minute .. 0,10 0,03
Rundschreiben innerhalb der 
Deutschen Demokratischen Re
publik

3 Schaltgebühr je angeschalteten
Teilnehmer des eigenen Be
zirkes .........................................................  wie Nr. 1

4 Schaltgebühr je angeschalteten
Teilnehmer eines anderen Be
zirkes .................................................. 1,— lf—

5 Schreibgebühr je angeschal
teten Teilnehmer des eigenen 
Bezirkes .....................................................  wie Nr. 2

6 Schreibgebühr für den ersten 
angeschalteten Teilnehmer
eines anderen Bezirkes ...........................  0,60 0,15

7 Schreibgebühr je weiteren an
geschlossenen Teilnehmer eines
anderen Bezirkes ..................................... 0,10 0,03

Die Schaltgebühren ermäßigen 
sich, wenn für wiederholt be
nötigte Rundschreibverbindun
gen mit denselben Teilneh
mern mit der Deutschen Post 
ein Anrufschlüssel besonders 
vereinbart wird, auf

ämtern. Von dem Gesamtbetrag wird 
der Wert der wiederverwendbaren Ma

8 Schaltgebühr nach Nr. 1 . ... 0,30 0,30

terialien abgesetzt. 9 Schaltgebühr nach Nr. 4 . ... 0,75 0,75


